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Leichenschau

Auf Livores warten?
Zum Schwerpunkt „Ärztliche Leichenschau“ in MMW 
11/2016 ab S. 44 erreichte uns eine Frage:

 _ Wie ist die unverzügliche Durchführung der Leichenschau 
mit der Feststellung sicherer Todeszeichen vereinbar? Bei der 
unverzüglichen Durchführung nach Mitteilung des Verster-
bens – vom Gesetzgeber wird sogar die Unterbrechung der 
Sprechstunde gefordert – sind aus meiner Erfahrung meist 
noch keine sicheren Todeszeichen vorhanden. Diese treten erst 
Stunden später auf, und dazu muss der Verstorbene doch ein 
zweites Mal aufgesucht werden. Welcher Zeitpunkt der Lei-
chenschau ist dann in der Todesbescheinigung anzugeben?

 ■ Prof. Dr. Alois Sellmayer, D-87637 Seeg 

Antwort von Prof. Graw:
Die Durchführung der Leichenschau setzt voraus, dass es sich 
bei der Person tatsächlich um einen Verstorbenen, also um eine 
Leiche handelt. Dies ist aber zwingend mit der Feststellung 
(mindestens) eines sicheren Todeszeichens verknüp�. Toten-
�ecke treten in der Regel ca. 15–30 Minuten nach Eintreten des 
Todes auf. Bei einer leblosen Person ohne sicheres Todeszeichen 
ist die Indikation zu einer Reanimation zu prüfen.

„Unverzüglich“ bedeutet im juristischen Sprachgebrauch 
„ohne schuldha�es Zögern“. Damit sind andere wichtige Hand-
lungen wie die akute Behandlung von Patienten im Rahmen 
der Sprechstunde durchaus vor der Leichenschau möglich. ■

 ■ Prof. Dr. Matthias Graw, Institut für Rechtsmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität, 
 Nußbaumstr. 26, D-80336 München

Praxis-Preis 2016: Jetzt bewerben!

„Lassen Sie Ihre Ideen fliegen“ – unter diesem Motto suchen 
 Springer  Medizin und das Unternehmen UCB Innere Medizin jetzt 
Erfolgsrezepte für die Arztpraxis 2016. Ihre Methode vereinfacht 
Ihre Arbeit oder verbessert die Versorgung Ihrer Patienten? Dann 

machen Sie mit! Gewinnen können Ideen aus allen Bereichen der Arzt-
praxis. Es muss dabei auch nicht gleich die Welt neu erfunden werden – 
auch kleine Ideen in der Praxis haben eine Chance.

Als 1. Preis winkt ein dreitägiger Ausbildungslehrgang mit dem Abschluss 
„Geprüfte Assistenz für Versorgung und Prävention“ der Beratungsgesell-
schaft HCC Better Care. Daneben gibt es Buchpreise.

Bewerbung per E-Mail: erfolgsrezept@springer.com

Bewerbung per Post: Ärzte Zeitung, Stichwort: Der Praxis-Preis 2016, 
Postfach 21 31, 63243 Neu-Isenburg

Alle weiteren Infos online unter www.aerztezeitung.de/915534
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